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	KODA INFO
Verbesserung der Einkommenssituation kinderreicher MA


Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Die Bistums KODA hat –auf Antrag der Mitarbeiterseite Regelung zur Verbesserung der Einkommenssituation von kinderreichen Familien beschlossen.
Ab 01.01.04 wird diese Regelung befristet für ein Jahr - vorbehaltlich der in Kraft Setzung des KODA Beschlusses durch den Erzbischof – in Kraft treten.
Hintergrund für diesen Beschluss ist eine vergleichbare Regelung, die aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Beamten mit 3 und mehr Kindern den kinderbezogenen Familienzuschlag ganz erheblich heraufgesetzt hat. Nach den Forderungen der katholischen Soziallehre nach der Unterstützung von Familie, Kindern und einem gerechten Lohn ist eine Verbesserung der Situation kinderreicher Familien ebenfalls im kirchlichen Bereich angeraten.
In Anbetracht der momentan angespannten finanziellen Lage, wird die Maßnahme kostenneutral durchgeführt.
Das bedeutet:

1) Mitarbeiter, auf deren Arbeitsverhältnis die Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung vom 11. Dezember 1996 (ABl. 1997, S. 1) Anwendung findet, erhalten für das dritte und jedes weitere im Ortszuschlag zu berücksichtigende Kind einen Sonderzuschlag.

2) Der Sonderzuschlag beträgt für jedes dritte und weitere Kind 100 Euro. Er wird monatlich zusammen mit den Bezügen gezahlt (§ 36 BAT). Er wird anteilig am Beschäftigungsumfang gewährt. 
3) Als Ausgleich um eine Kostenneutralität zu erreichen wird bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die die AVVO Anwendung findet, die jährliche Sonderzuwendung um 5 % gegenüber dem Tarif gesenkt.

Die bisher gewährte Verdoppelung des Erhöhungsbetrages für Kinder bei der Sonderzuwendung wird für diese Zeit ausgesetzt. 
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